
Das Ergebnis steht nun fest!
Die Personalvertretungswahlen 2019 sind Geschichte und das Ergebnis, 
das leider nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht, bringt in den 
verschiedenen Vertretungsbereichen Veränderungen.
Unabhängig davon, werden wir als FSG weiter versuchen, im Rahmen 
unserer jetzigen Möglichkeiten, für euch da zu sein.
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Das Ergebnis steht nun fest!
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das leider nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht, bringt in den 
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Die Personalvertretungswahlen sind 
schon wieder Geschichte und das Er-
gebnis bringt in den verschiedenen 
Vertretungsbereichen Veränderun-
gen. Das Wahlergebnis wurde ent-
sprechend bekanntgegeben und in 
Kürze werden die neuen DA’s usw. 
ihre konstituierenden Sitzungen ab-
halten.

Ich möchte mich im Namen des 
Teams der FSG Graz bei denjenigen 
bedanken, die vom Wahlrecht bei der 
Personalvertretungswahl 2019 Gebrauch 
gemacht haben und natürlich auch 
bei denjenigen, die meinem Team 
das Vertrauen schenkten. Leider ist 
das Ergebnis nicht ganz nach unseren 
Vorstellungen gelaufen.

Nachdenklich!

Mehr nachdenklich als das Wahlergebnis 
selbst machte mich jedoch die 
Wahlbeteiligung, welche vor allem in 
Graz wieder einmal sehr gering war. 

Ich kann verstehen, dass viele von Euch 
der Meinung sind – „es passiert doch 
eh nichts“. Dass die Personalvertretung 
nicht alle Wünsche und Verbesserungen 
– insbesondere, wenn dadurch Kosten 
entstehen – durchsetzen wird, dürfte aber 
jedem klar sein. Ich bin jedoch der Meinung, 
dass es bei der Polizei eine funktionierende 
Personalvertretung braucht und diese 
schon unzähligen Kolleginnen und 
Kollegen bei diversen Problemstellungen 
unter die Arme gegriffen hat. 

Das Ergebnis 
steht fest!

Aber unabhängig vom Ergebnis, werden 
wir weiter versuchen, im Rahmen unserer 
jetzigen Möglichkeiten, für euch da zu sein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ein weiteres Jahr in unserer schnelllebigen 
Zeit ist wieder einmal vorüber. Das Team 
der FSG Graz wünscht euch allen und 
euren Freunden und Familien frohe und 
besinnliche Weihnachten, Zeit mit euren 
Liebsten und hoffentlich erholsame 
Feiertage.

Weiters wünschen wir einen guten Rutsch 
ins neue Jahr, kommt immer gesund nach 
Hause, denn das ist das Wichtigste.

– Daniel HERRKLOTZ
FSG Graz

POLIZEIAKTIV
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Licht und Schatten 
der PV-Wahl 2019 

So ließe sich ich in Kurzform mein per-
sönliches Resümee zur PV-Wahl 2019 
beschreiben. Denn es gab noch nie so 
große Unterschiede zwischen den Er-
gebnissen auf DA-, FA- und ZA-Ebene.

Mehrere Monate an Vorbereitungen 
und etwa acht Wochen lang 
Dienststellenbesuche, in denen ich 
mit ganz wenigen Ausnahmen jede 
einzelne Dienststelle in der Steiermark 
besucht habe, mündeten letztlich am 
28. November 2019 im Ergebnis der 
heurigen Personalvertretungswahlen. Ein 
Ergebnis, das offensichtlich alle Beteiligten 
überrascht hat. Auch mich persönlich. 
Denn ich muss zugeben, dass es in den 
mittlerweile 30 Jahren, in denen ich 
in verschiedensten Funktionen auf der 
Ebene Dienststellen- oder Fachausschuss 
Mitverantwortung trug, noch nie derartige 
Unterschiede zwischen den Ergebnissen 
auf DA-, FA- und ZA-Ebene gegeben hat.

Einerseits DA-Ergebnisse, über die mich in 
einigen Bereichen sehr freuen konnte und 
zu denen ich unseren FSG-Spitzenkandi-
daten und deren Teams herzlichst gratu-
lieren darf. Auf der anderen Seite ein eher 
ernüchterndes Ergebnis auf Landes- und 
Bundesebene, das nicht zuletzt durch 
die Wahlarithmetik keineswegs Grund 
zur Freude bereitete. Und da ist es auch 
kein Trost, im Bundesländervergleich die 
geringsten Verluste erlitten zu haben. 
Ein Ergebnis, das offensichtlich auch die 
zweifelsohne sehr erfolgreiche FCG-Frak-
tion so nicht erwartet hatte. Daher stehe 
ich auch nicht an, den Kolleginnen und 
Kollegen der FCG-Fraktion sehr herzlich 
zu ihrem Wahlerfolg zu gratulieren.

Vor PV-Wahlen gibt es keine Sonntagsum-
frage und somit auch keine Wahrschein-
lichkeitsprognosen. Für die Personalvertre-
tung ist der Wahltag Zahltag, wie ein altes 
Sprichwort sagt. Und daher wäre es nur die 
halbe Wahrheit, würde ich verschweigen, 
anfänglich nicht gegrübelt zu haben, wofür 
wir im Fachausschuss mit dem Mandatsver-
lust eigentlich bestraft wurden.

Ich vernahm bei den Dienststellenbesu-
chen durchwegs eine sehr positive Grund-
stimmung und ehrliche Anerkennung für 
die Arbeit der letzten Jahre. Aber letztlich 
überwog die bittere Erkenntnis, dass an-
dere bessere Argumente hatten oder die 
Bundespolitik doch größeren Einfluss auf 
die PV-Wahlen genommen hat, als wir 
annehmen konnten. Vor allem die guten 
Ergebnisse auf DA-Ebene, die auf Lan-
des- und Bundesebene nicht zu erzielen 
waren und natürlich auch die Ergebnisse 
in den anderen Bundesländern lassen den 
Schluss zu, dass die PV-Wahlen für unsere 
Fraktion zu einem denkbar ungünstigen 
Zeitpunkt stattgefunden haben.

Nun wäre es natürlich sehr verlockend, 
einfach die Bundespolitik zum Sünden-
bock zu stempeln. Aber genau das werden 
wir nicht tun, einen Schuldigen festzuma-
chen und einfach zur Tagesordnung über-
zugehen. Nein, wir werden sowohl jene 
Bereiche, in denen wir sehr erfolgreich 
waren als auch jene, in denen wir es nicht 
waren, analysieren. Wie etwa die Ursache, 
warum wir im Bereich des SPK Graz zum 
wiederholten Mal eine derart katastropha-
le Wahlbeteiligung hatten.

„Macht braucht Kontrolle“ 

besagt ein altes Sprichwort. Ein Regu-
lativ, das es in dieser Form in Zukunft 
vermutlich nicht geben wird.

Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich möchte mit diesen Zeilen keineswegs 
persönliche Enttäuschung oder Eitelkeit 
zum Ausdruck bringen. Ganz im 
Gegenteil. Es ist ein auf demokratischem 
Wege zustande gekommenes 
Wahlergebnis, dass wir zu respektieren 
haben, weil nicht persönliche Wünsche, 
sondern das Kollektiv der Wählerschaft 
das Maß der Dinge sind. Zudem bin 
ich mir jener Verantwortung bewusst, 
die ich jenen FSG-Funktionärinnen und 
Funktionären gegenüber habe, die für 

einen gemeinsamen Erfolg gekämpft und 
in einigen Bereichen auch sensationelle 
Ergebnisse erzielt haben.

Was mich wirklich bedenklich stimmt, ist 
der Umstand, dass dieses Ergebnis dem 
Wahlsieger auf Landes- und Bundesebene 
eine enorme Machtfülle verschafft hat, 
die möglicherweise so gar nicht gewollt 
war. Denn ein schon vielfach strapaziertes 
aber durchaus berechtigtes Sprichwort 
besagt „Macht braucht Kontrolle“. 

Und genau dieses Regulativ, dass in 
den letzten 20 Jahren schwarzer und 
kurzzeitig blauer Innenminister immens 
wichtig war, wird es in Zukunft in dieser 
Form nicht geben. Und dass es nicht zum 
Vorteil der Kollegenschaft war, wenn sich 
Regierungsfraktionen auf die Seite des 
Dienstgebers geschlagen haben, sollte 
doch vielen in Erinnerung geblieben sein.

Aber wir müssen der künftigen Mehrheits-
fraktion die Chance geben, zu beweisen, 
dass sie diese Machtfülle nicht missbraucht 
und sich ihrer Verantwortung bewusst ist. 
Wir werden ihnen diese Chance auch ge-
ben und weiterhin bestrebt sein, konstruk-
tive Beiträge zu leisten, ohne den Pfad der 
Fairness zu verlassen.

Aber wenn ich mir für die kommenden 
Monate etwas wünschen dürfte, dann 
wäre es die Ehrlichkeit und die Offenheit 
von Kolleginnen und Kollegen, uns 
unter dem Siegel der Vertraulichkeit jene 
Gründe zu nennen, die ausschlaggebend 
waren, nicht zur Wahl zu gehen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Kolleginnen und Kollegen ein erholsames 
und von Harmonie begleitetes 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches 
und glückliches Jahr 2020.

– Josef RESCH
Vorsitzender der FSG Steiermark
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Liebe Leserinnen und Leser, 
geschätzte Polizistinnen 
und Polizisten!

Auch im Jahr 2019  
waren die steirischen 
Polizistinnen und  
Polizisten besonders  
gefordert. 

Doch trotz hoher Belastungen, vieler 
24-Stunden Dienste und einem immer 
stressiger werdenden Arbeitsalltag 
haben sie die Sicherheit der Steirerinnen 
und Steirer rund um die Uhr 
gewährleistet. Eines ist klar: Auf unsere 
Exekutive ist Verlass, egal in welcher 
Notsituation man sich befindet. Auch an 
den Weihnachtsfeiertagen können viele 
Polizistinnen und Polizisten nicht bei 
ihren Liebsten sein, weil sie sich um die 
Sicherheit der Steirerinnen und Steirer 

kümmern. Für diese Tätigkeit und den 
außerordentlichen Einsatz im ganzen 
Jahr gebührt allen Beamtinnen und 
Beamten mein aufrichtiger Dank. Ihre 
Arbeit darf niemals als selbstverständlich 
angesehen werden, denn sie leisten 
einen unschätzbar hohen Anteil am 
Erhalt unserer Gesellschaft. 

Es ist Aufgabe der Politik die 
Arbeit der Polizistinnen und 
Polizisten bestmöglich zu 
unterstützen. 

Der Druck auf unsere Beamtinnen und 
Beamten und der tägliche Stress darf nicht 
noch mehr zunehmen. Daher werden wir 

uns auf Bundesebene auch weiterhin für 
mehr Planstellen bei der Polizei einsetzen. 
Auch in der Steiermark werden wir 
gemeinsam weiterhin immer ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Polizei haben. 

Ich wünsche allen Polizistinnen und 
Polizisten und ihren Familien ein 
frohes Weihnachtsfest. Außerdem 
wünsche ich allen einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und ein unfallfreies, 
gesundes und glückliches Jahr 2020.
 

– Landesrat Anton LANG

© Spekner
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DER ROTE FADEN Nr. 04 / 2016

Hermann Greylinger

Vors.-Stv. der  
Polizeigewerkschaft

Vors. -Stv. der Fraktion  
Sozialdemokratischer 

Gewerkschafter

+43-1-53126/3772 
+43-664 132 65 60

hermann.greylinger@bmi.gv.at

Wer steht für Dich?
In den verschiedensten Medien lesen und hören wir tagtäglich von Prob-
lemstellungen, die insbesondere das Innenministerium betreffen. „ Leis-
tungskatalog für Hilfstätigkeiten von Asylwerbern“, „Cybercrime“ (laut 
einem Interview des Herrn BM im Kurier vom 30.10.2016 haben wir rund 
400 Ermittler im Einsatz gegen Cyberangriffe und Internetbetrug), „Staats-
feindliche Verbindungen“, „Umgestaltung des Hitler-Geburtshauses“ oder 
„GEMEINSAM.SICHER“. Alles auch politisch wichtige Themen, aber gibt es 
nicht gerade für euch, die Polizistinnen und Polizisten, viel wichtigere The-
men? Themen, die euch täglich beschäftigen oder euch sogar das Dienst 
machen erheblich erschweren? Ja, solche Themen gibt es genug, traurig 
nur, wie der Dienstgeber damit umgeht.

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Etwas mehr als 4 Monate sind seit dem Antrittsbesuch des Zentralausschusses 
beim „neuen“ Innenminister vergangen. Noch immer höre ich seine Worte: „Wir 
werden gemeinsam, rechtzeitig und auf Augenhöhe die anstehenden Probleme 
besprechen und uns dazu entweder aus aktuellem Anlass oder so alle 2-3 Mona-
te sehen“. Zwischenzeitlich wurden zahlreiche  Anträge zu den verschiedensten 
Themen an den Dienstgeber geschickt. 

Wie wurde damit umgegangen? Wo sind die angeregten Verbesserungen für 
euch geblieben? Worüber hat der BM mit uns gesprochen? 
Ganz kurz ist die letzte Frage zu beantworten: „Über nichts“! Zu den Anträ-
gen wurden dem Zentralausschuss teilweise  Antworten übermittelt, die selbst 
jenen Mitgliedern, die der gleichen Fraktion wie der BM angehören, die Zornes-
röte ins Gesicht getrieben hat. „Inhaltslos, von oben herab, provokativ“, das 
waren nur die feinen Ausdrücke für das, was dem Zentralausschuss übermittelt 
wurde. Ich bin gespannt, ob die Aufgeregtheit der Mehrheitsfraktion nur eine 
gespielte ist oder ob man an Taten in Zukunft erkennen kann, dass es ihnen 
ernst ist.  

„Jetzt kommt die Basis dran“
Ach ja, wer erinnert sich noch an die Broschüre dieser Mehrheitsfraktion anläss-
lich der letzten Personalvertretungswahlen? „Jetzt kommt die Basis dran“, so hat 
sie geheißen. Schon damals hatte ich Bedenken bezüglich der Auslegung, diese 
Worte müssen ja nicht unbedingt Positives bedeuten. Leider ist dem auch so, so 
wurden die Bestimmungen, die eine Vergütung für besondere Gefährdung gem. 
§ 82 Abs. 2 GG auslösen, weit enger gefasst. Das bedeutet im Klartext, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen finanzielle Verluste erleiden – DANKE! Auf Grund von 
Änderungen im Steuerrecht ist es zu Änderungen beim Reisemanagement bei 

November 2016

„Jetzt kommt die 
Basis dran“

Wie wurde damit um-
gegangen? Wo sind 
die angeregten Ver-

besserungen für euch 
geblieben? Worüber 
hat der BM mit uns 

gesprochen? 

Die Personalvertretungswahlen 2019 
sind geschlagen. Unsere Funktionä-
rinnen und Funktionäre waren groß-
teils engagiert und positiv motiviert 
unterwegs, an dieser Stelle meinen 
großen Dank dafür. Auch unsere The-
men kamen dem Anschein nach bei 
den Kolleginnen und Kollegen positiv 
an. Dann der Wahltag, das ernüch-
ternde Ergebnis und eine plötzliche 
Leere nach der Wahlhektik. Das Er-
gebnis, mit all seinen Konsequenzen, 
ist zur Kenntnis zu nehmen, dafür 
bin ich Demokrat genug. Ich stehe 
deshalb natürlich nicht an, dem alten 
und neuen Vorsitzenden im Zentral-
ausschuss und seinem Team zu gratu-
lieren. Wir als FSG/Klub der Exekutive 
sind selbstverständlich weiterhin für 
eine konstruktive Zusammenarbeit 

bereit und werden auch unserem Auf-
trag in eurem Interesse treu bleiben: 
Faire, sachliche, kritische und gerech-
te Personalvertretung, um für euch 
die besten beruflichen und sozialen 
Voraussetzungen zu schaffen. Nicht 
die Fraktionen sind unser gegenüber, 
sondern der Dienstgeber! 

Werte Kolleginnen und 
Kollegen!

Nach dieser Wahl gibt es wahrlich nur 
wenige Lichtblicke. Einzelne erfreuliche 
Ergebnisse in Dienststellenausschüssen 
sind die Ausnahme gegenüber dem 
sonstigen desaströsen Abschneiden, 
da ist jede Schönfärberei fehl am Platz! 
Erschreckend in manchen Bereichen die 
Wahlbeteiligung. Die Personalvertretung 
braucht jede Stimme, um dem 
Dienstgeber auf Augenhöhe die Stirn 
bieten zu können. Die Personalvertretung 
braucht jede Stimme, um Forderungen 
umzusetzen. Bestes Beispiel dafür ist das 
Gezerre um die abschlagsfreie Pension 
auch für den öffentlichen Dienst. ÖVP 
und Grüne haben die Angelegenheit 
im Parlament einmal mehr vertagt 
und im Budgetausschuss „geparkt“. 
Ein „Begräbnis erster Klasse“ ist 
für euch zu erwarten. Die Krone 
(4.12.2019) schreibt sogar: „Fraglich 
ist auch, ob etwa eine türkis-grüne 
Bundesregierung das zumindest 
von der ÖVP scharf kritisierte 
Zuckerl rückgängig macht, um 
mehr finanziellen Spielraum beim 
Regieren zu haben“. 

Im Zentralausschuss ging ein Mandat 
verloren, nur im Fachausschuss für 
Kärnten haben wir noch die Mehrheit, 
Salzburg und Wien gingen verloren, in 
Vorarlberg sind wir im Fachausschuss 
gar nicht mehr vertreten. In einigen 
Bundesländern stellt die FSG/Klub der 
Exekutive in Dienststellenausschüssen 
keinen Personalvertreter mehr! Das sind 
Einbußen die nicht nur uns schmerzen, 
sondern natürlich Auswirkungen auf 
die Kollegenschaft für ihre persönliche 
Betreuung haben werden. Aber auch 
dieser Herausforderung werden wir 
uns stellen! Gleich nach der Wahl sind 
viele Kommentare zum Wahlausgang 
eingegangen. Die Inhalte sind 
naturgemäß sehr unterschiedlich. Sie 
reichen von Häme, Kritik und tröstendem 
Zuspruch hin zu inhaltlich sachlicher und 
tiefgründiger Auseinandersetzung mit 
dem Wahlausgang.

Wir sind in den letzten Jahren immer 
an der Seite unserer Kolleginnen und 
Kollegen gestanden. Wir haben diese in 
Einzelfällen unterstützt und Hilfestellungen 
gewährt. Wir haben uns medial in der 
Öffentlichkeit und über eine große Anzahl 
von Anträgen an den Dienstgeber zu den 
verschiedensten Themen eingebracht. Wir 
haben für deine berufliche Zukunft, eng 
verbunden mit sozialen Verknüpfungen 
für dein Privatleben, ein Programm erstellt, 
wofür es sich gelohnt hätte, miteinander 
zu kämpfen. Vieles davon wird jetzt nur 
schwer oder überhaupt nicht umzusetzen 
sein. Warum? 

Die neuen 
Mehrheitsverhältnisse

Die Mehrheitsverhältnisse im Zentralaus-
schuss (FCG 6 Mandate, FSG/Klub der 
Exekutive 3 Mandate, AUF 3 Mandate) 
sind klar wie nie. Gegen die FCG gibt es 
keine Mehrheit, bei einem Abstimmungs-
verhältnis von 6 zu 6 kommt das Dirimie-
rungsrecht (Stimme des Vorsitzenden

Faksimile Niederösterreich Chronik
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        entscheidet) zum Tragen. Insbesondere 
bei Personalentscheidungen ist jetzt noch 
mehr gewiss, wohin die Reise geht.

Geschätzte Kolleginnen  
und Kollegen!

Für uns in der FSG/Klub der Exekutive, gilt 
jetzt eines: Kopf hoch, das Leben geht 
weiter! Wir werden uns neu ausrichten, 

unsere Kräfte sammeln, weiterhin 
für unsere Kolleginnen und Kollegen 
eintreten und die Verantwortlichen in 
den politischen Lagern in die Pflicht 
nehmen, die ja die Rahmenbedingungen 
für eure schwere Arbeit schaffen müssen. 
Man kann hinfallen, wichtig ist, dass 
man wieder aufsteht. Ich stehe schon 
wieder, um für euch und eure Interessen 
zu kämpfen!

In diesem Sinne wünsche ich euch 
und euren Familien eine besinnliche 
Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und nur 
das Beste für das Jahr 2020!

– Hermann GREYLINGER
Fraktionsvorsitzender 

 FSG-Bundespolizei
Vors.-Stv. Zentralausschuss und 

Polizeigewerkschaft 

Silbernes Ehrenzeichen 
des Bundes
29.11.2019

Am 29.11.2019 ehrte Innenminister Dr. 
Wolfgang PESCHORN im Bundesministe-
rium für Inneres Personen, die in ihren ak-
tiven oder ehemaligen Funktionen große 
Leistungen erbrachten und ein über das 
Normalmaß hinausgehende Engagement 
zeigten. Drei Kollegen aus der Steiermark 
durften sich über diese hohe Auszeich-
nung freuen, den ihnen wurde das Sil-
berne Ehrenzeichen des Bundes feierlich 
verliehen. 

Wir gratulieren ganz besonders 
Chefinspektor i.R. Kurt FENZ, aber auch 
Chefinspektor Horst KLEINDIENST und 
Chefinspektor Ekkehard NAGL zu dieser 
Auszeichnung.

ChefInsp i. r. Kurt FENZ mit BM Dr. Wolfgang PESCHORN

POLIZEIAKTIV
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Auf dein Recht 
verzichtet!

Die Personalvertretungswahlen 2019 
waren in meiner „Laufbahn“ als 
Personalvertreter, die von Höhen und 
Tiefen gekennzeichnet waren, die 
sechsten, bei denen ich als Kandidat für 
verschiedene Funktionen auf allen Ebenen 
der Personalvertretung zur Verfügung 
stand. Die Wahlen 2019 stimmen mich, 
unabhängig vom Ergebnis, dass für meine 
Fraktion leider nicht so ausfiel, wie wir uns 
das erhofften, doch sehr nachdenklich.

Der lange Weg zum 
Wahlrecht!

Im Unterschied zu anderen Vertretungs-
bereichen im öffentlichen Dienst, mussten 
wir für den Bereich des SPK Graz eine 
Wahlbeteiligung von nur 53,97 % zur 
Kenntnis nehmen. Knapp über 50 % bei 
einer Wahl, bei der alle Wahlberechtigten 
die Möglichkeit hatten, entweder im 
Dienst oder in Form der Briefwahl daran 
teilzunehmen.

Auf dieses Recht wurde jedoch in einem 
Ausmaß verzichtet, was mich dazu 
veranlasst, die Geschichte des Wahlrechtes 
doch ein wenig näher zu beleuchten. Und 
diese Geschichte ist eine lange. 

Allgemeines, gleiches, direktes 
Wahlrecht für MÄNNER

Dem Volk ein Wahlrecht, wie wir es 
kennen, zuzugestehen, war im 19. Jahr-

hundert nicht selbstverständlich. Die Ge-
schichte des Wahlrechtes ist mit der Re-
volution im Jahre 1848 eng verbunden. 
Über Jahrzehnte fand man Wege, um die 
Masse auszuschließen. Erst 1907 wurde 
ein allgemeines, gleiches, direktes Wahl-
recht für Männer eingeführt. Frauen wa-
ren zu diesem Zeitpunkt vom Wahlrecht 
ausgeschlossen und erreichten dieses 
erst am 16. Februar 1919 – also vor 100 
Jahren. Mit der Ausschaltung des Parla-
ments im Jahre 1933 und auch nach der 
Besetzung Österreichs 1938 war an freie 
Wahlen nicht mehr zu denken. Erst mit 
der Errichtung der Zweiten Republik im 
Jahre 1945 waren die Österreicherinnen 
und Österreicher wieder wahlberechtigt. 
Die wesentlichsten Veränderungen der 
jüngeren Vergangenheit waren vor allem 
die Senkung des aktiven Walalters von 21 
auf zuletzt 16 Jahre und die Einführung 
des Persönlichkeitswahlrechtes. (Quelle:   
https://www.parlament.gv.at/PERK/PARL/
DEM/ENTW/“ https://www.parlament.gv.at/ 
PERK/PARL/DEM/ENTW/)

Jede Stimme ist gleich viel 
wert!

Somit war der Weg, ein Wahlrecht zu 
erhalten, ein langer und von vielen Aus-
einandersetzungen gekennzeichneter. 
Männer und Frauen haben gleicherma-
ßen dafür gekämpft, dass wir alle – unab-
hängig davon, wir viel wir besitzen oder 
welcher sozialen Schicht wir angehören 
– wählen dürfen und dass jede Stimme 
gleich viel wert ist.

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen!

Gerade die Personalvertretungswahlen 
sollten ein Signal sein, dass wir alle eine 
Personalvertretung wollen. Wir dürfen 
nicht glauben, dass es egal ist, ob wir 
zu Wahl gehen oder nicht, denn der 
Dienstgeber schaut sehr wohl darauf, wie 
stark der Rückhalt der Personalvertretung 
in der Gesamtorganisation ist.

Wenn du auf dein Recht zu wählen 
verzichtest, wird irgendwann eine 
Minderheit, die dieses Recht in Anspruch 
nimmt, bestimmen, wohin der Weg 
führt. Dann ist irgendwann der Weg in 
eine autoritäre Demokratie frei. Aber 
ich denke, dass das nicht in deinem, in 
unserem Sinne sein kann.

Deshalb bitte ich euch für die Zukunft, 
von eurem StimmRECHT Gebrauch zu 
machen und ein paar Minuten eurer 
kostbaren Dienstzeit dafür zu verwenden, 
eure Personalvertretung zu wählen und 
durch eure Teilnahme an der Wahl zu 
stärken, egal ob persönlich oder in Form 
der Briefwahl.

In diesem Sinne wünsche ich euch 
sowie euren Familien und Freunden ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für 2020 
Glück und Gesundheit.

– Markus KÖPPEL
FSG Graz

 8



MEHR SICHERHEIT, WENIGER SORGEN.

Nähere Infos in der Landesdirektion Steiermark, Brockmanngasse 32, 8010 Graz,  
unter 050 350-43000, auf wienerstaedtische.at oder facebook.com/wienerstaedtische 

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Auf dein Recht 
verzichtet!

POLIZEIAKTIV
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VERSICHERUNGSAGENTUR GMBH 

 

Gumpendorferstraße 6 
1060 Wien 
Tel.: 050 350 29900 
service@voeb-direkt.at 

Keesgasse 3 
8010 Graz 
Tel.: 050 310-116 
Fax: 050 310-144 
Mail: voeb1@aon.at 
www.voeb-eccher.at 

 
 
 
 

 
 
 
 
UNABHÄNGIGER VERSICHERUNGSMAKLER 

Versicherer: Wr. Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group, Schottenring 30, 1010 Wien 

Offenlegung nach § 14 UGB: Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH mit Sitz in 8010 Graz, Keesgasse 3, eingetragen im Firmenbuch des Landes- als Handelsgericht Graz, FN 46145 k. Form Versicherungsmakler u. 
Berater in Versicherungsangelegenheiten GISA:18916263/0 
Beschwerdestelle ü. Versicherungsvermittler i. BMDW DVR: 0761613   

 
Die VÖB Eccher Ges.m.b.H bietet eine Gruppenversicherung für 

die Exekutive und Justiz Österreichs an: 

Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftpflicht  
 
Amtshaftung, Organhaftung, KFZ-Schaden, Personenschaden 
Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers aus der Privat- und Sporttätigkeit gemäß den Allgemeinen 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB 2005 idF 2012) und der Ziffer 15 des Abschnittes B der Ergänzenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (EHVB 2005 idF 2012) mit einer Pauschalversicherungssumme 
von EUR 1.000.000,- pro Schadenereignis für Personen- und Sachschäden. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich in Ergänzung der AVBO und OVB auch auf grenzüberschreitenden Einsätze bzw. 
sonstige Dienstaufträge der Versicherten in allen Staaten der Erde, ausgenommen USA, Kanada und Australien. 
Bei Ende des Versicherungsvertrages ist eine Nachhaftung von 5 Jahren gegeben. 
 
Bei Pensionierung oder Ausscheiden aus dem Dienst gilt unbegrenzte Nachdeckung als vereinbart. 
Mitversichert gilt auch die dienstliche Haltung bzw. Verwendung von Tieren. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch grobe Fahrlässigkeit! 
Die Versicherungspolizze 48-N993.621-0 / B32 ist jederzeit über die Homepage www.voeb-eccher.at oder über ihren Personalvertreter ersichtlich. 

 

Versicherungssumme € 50.000,00  € 100.000,00 
Jahresprämie (inkl. Steuern): Variante A € 15,- Variante C € 30,- 
 

Für Gewerkschaftsmitglieder verdoppelt sich die Versicherungssumme! 
 
 
 
 

Unser starkes Service für Sie  
Wir bieten:  
 Kranken- und Unfallvorsorge 

 § 3 Zukunftsvorsorge – Bezugsumwandlung 

 Bausparen 

 Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftpflicht 

 KFZ-Versicherung inklusive Rechtsbeistand und Pannenhilfe rund um die Uhr, europaweit!
 JETZT NEU mit grober Fahrlässigkeit 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem VÖB-Berater oder bei einer unserer Niederlassungen 

 

GRAZ BRUCK/MUR LEOBEN GRATKORN 
Tel. 05/0310-100 Tel. 05/0310-280 Tel. 05/0310-240 Tel. 05/0310-300 
voeb1@aon.at voeb.bruck@aon.at voeb-leoben@aon.at vag-gratkorn@voeb-eccher.at 
 

HEILIGENKREUZ/Waasen  JUDENBURG LIEZEN PASSAIL 
Tel. 05/0310-270 Tel. 05/0310-220 Tel. 05/0310-260 Tel. 05/0310-310 
sandra.sebernegg@voeb-direkt.at roberthuber@aon.at  voeb.liezen@aon.at office@voebreisinger.at 
  

DEUTSCHLANDSBERG KNITTELFELD MÜRZZUSCHLAG WEIZ 
Tel. 05/0310-210 Tel. 05/0310-290 Tel. 05/0310-230 Tel. 05/0310-200 
voeb.dl@aon.at voeb.kf@aon.at voeb.mz@aon.at  voeb.wz@aon.at 
  

FELDBACH LEIBNITZ PLASCH-LIES Gernot PRATH Karl-Heinz 
Tel. 0 31 52/49 44 Tel. 05/0310-250 Tel: 0664/320 65 42 Tel. 0664/40 25 157 
sifkovits@gmx.at voeb.lb@aon.at g.plasch-lies@voeb-eccher.at prath@voeb11.at 
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Alpenbrot, Bäckerei-Cafe-Jechart, 8583 Edelschrott
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 6, 
Fachabteilung Gesellschaft, Jugendschutz, 8010 Graz
Blumenstadl, Inh. Birgit Seggl, 8970 Schladming
BMST. ING. HOPPAUS & DIPL.-ING. HASSLINGER, 
BAUGESELLSCHAFT m.b.H., 8131 Frohnleiten
Dach GmbH, Schmedler, 8724 Spielberg
DesCon Engineering GmbH, 8074 Raaba
Domizil&Partner Gebäudemanagement  
u. Hygienetechnik GmbH, 8041 Graz
Dr. Bettina Rant, HNO-Fachazt, 8720 Knittelfeld
Dr. Braunendal & Dr. Zeder, Ärztliche Gruppenpraxis f. 
Allgemeinmedizin, 8111 Judendorf/Straßengel
Dr. Edgar Rieger, FA f. Dermatologie, 8530 
Deutschlandsberg
Dr. Peter Aigner, FA f. Unfallchirurgie, 8010 Graz
Fleissner + Partner GesmbH, 8010 Graz 
Gasthaus Höchwirt, 8045 Weinitzen
Gemeinde Aich, 8966 Aich

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung!

Gemeinde Großsteinbach, 8265 Großsteinbach
Gemeinde Murfled, 8473 Murfeld
Gemeinde St. Stefan ob Leoben, 8713 St. Stefan ob Leoben
HARITSCH Baumschule-Gartengestaltung e.U.,  
Eveline Fandl, 8112 Gratwein
HTTP High Tech Plastics GmbH, 8753 Fohnsdorf
ISAK & Eberl, Bau- u. Abdichtungs GmbH, 8055 Graz
Knabb GmbH, Nahrungsergänzungsproduckte,  
8430 Leibnitz
Marktgemeinde Breitenau am Hochlantsch, 
 8614 Breitenau a. H.
Marktgemeinde Krieglach, 8670 Krieglach
Marktgemeinde Seckau, 8732 Seckau
Prinz Reuss‘sche, Forstverwaltung, 8774 Mautern
Technopark Raaba Holding
Tischlerei Heinrich Jansenberger, Exklusiv Möbel- u. 
Saunabau, 8782 Trenglwang
Winkler, KFZ-Fachwerkstätte und Handel,  
8302 Nestelbach bei Graz 

POLIZEIAKTIV
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ICH GELOBE!
Grundausbildungslehrgänge G-PGA51-19-G-St, 
G-PGA52-19-H-St und G-PGA53-19-A-St angelobt
Am 11.12.2019 konnten in 
der Aula des BZS Steiermark 
83 Aspirantinnen und 
Aspiranten im Rahmen eines 
Festaktes angelobt werden

Die Angelobung nahm Herr 
Landespolizeidirektor HR Mag. Gerald 
ORTNER vor und wurde der Festakt in 
bewährter Manier von der Polizeimusik 
Steiermark umrahmt.

Das Team der FSG Steiermark gratuliert 
allen zur Aufnahme in die Polizei und 
wünscht euch und eurem Kurskomman-
danten sowie deren Stellvertretern alles 
Gute für die Ausbildung im Bildungszen-
trum für die Sicherheitsexekutive.

G-PGA52-19-H-St 

GAL G-PGA51-19-G-St
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 G-PGA53-19-A-St nach der Angelobung

Bezirks-Tennismeister-
schaft Hartberg-Fürstenfeld
15.10.2019

Am 15.10.2019 fand die Bezirks-meister-
schaft im Tennis für den Bezirk Hartberg-
Fürstenfeld statt, welche hervorragende 

von Kurt TOMANEK der PI Fürstenfeld 
organisiert wurde. 21 hochmotivierte Kol-
legen trafen sich bei Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen auf der Ten-
nisanlage in Fürstenfeld zum sportlichen 

Duell. Gespielt wurde ausschließlich im 
Doppel, wobei die ungerade Teilnehme-
ranzahl ein 3er-Team hervorbrachte.

Am Ende des Tages konnte sich eben die-
ses 3er-Team (Herbert CIVIDINO, Valentin 
CIVIDI-NO und Franz BERGMANN) knapp 
durchsetzen und den Wanderpokal „er-
spielen“. 

Nach der Siegerehrung wurden beim 
abschließenden Backhenderl-Essen noch 
die Spiele bis in die Abendstunden ge-
nauestens analysiert.

– Franz BERGMANN

Die Sieger

POLIZEIAKTIV
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LandesVerkehrsAwards geht 
an GI Gerhard HÖFNER
Am 13. November 2019 
wurde zum elften Mal der 
LandesVerkehrsAward 
vergeben. 

Erstmals fand die Veranstaltung in der 
Landespolizeidirektion Steiermark statt. In 
diesem Jahr wurde der Award an Grup-
peninspektor Gerhard HÖFNER verliehen.

Mit diesem Preis werden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Landesverkehrsab-
teilung für ihr besonderes Engagement 
im Bereich der Verkehrssicherheit ausge-
zeichnet. Zusätzlich soll mit diesem Award 
der Stellenwert des Verkehrsdienstes und 
seiner Bediensteten verbessert und das Be-
wusstsein für die Wichtigkeit des Themas 
Verkehrssicherheit geschärft werden.

Der Preis ging in diesem Jahr an Grup-
peninspektor Gerhard HÖFNER. HÖFNER 
ist seit 13 Jahren bei der Landesverkehrs-

GI Gerhard HÖFER mit LPD Mag. Gerald ORTNER, LPD-Stv. GenMjr. Manfred KOMERICKY und weiteren Festgästen 

Dr. Maria Knauer-Lukas, DI Robert Rast, Mag. Hannes Peißl, RevInsp Heinrich Wemmer, GrInsp Wernfried Wildpacher, GrInsp Gerhard Höfner,  
GrInsp Heribert Heger, Landesrat Anton Lang, Landespolizeidirektor Mag. Gerald Ortner, Landespolizeidirektor-Stv. Manfred Komericky,  

Mag. Dr. Angelika Unger, Oberst Wolfgang Staudacher (v.l.) 

abteilung und hat sich im Bereich der 
Gefahrengutkontrolle spezialisiert. Seit 1. 
November ist er im Fachbereich Ge-
schwindigkeitsüberwachung tätig.

Oberst Wolfgang STAUDACHER, Leiter 
der Verkehrsabteilung Steiermark, lobte 
das umfangreiche Fachwissen, den 
großen Eifer und Ehrgeiz des Polizisten: 
„Er ist mit seinem außerordentlichen 
Wissen ein Fachmann auf seinem Gebiet 
und meistert seine Aufgaben mit großem 
Engagement.“

Neben der Awardübergabe wurden  
Gruppeninspektor Heribert HEGER 
und Gruppeninspektor Wernfried 
WILDPACHER des Bereichs Kraftfahrwesen 
und Güterverkehr sowie Revierinspektor 
Heinrich WEMMER im Bereich der 
Gefahrengutkontrolle, derzeit auf der 
Autobahnpolizeiinspektion Bruck an der 
Mur dienstzugeteilt, für ihr Fachwissen und 
ihre hervorragenden Leistungen belobt. 

Auch Landespolizeidirektor Mag. Gerald 
ORNTER gratulierte herzlich: „Die 
Verkehrssicherheit ist ein wesentlicher 
Bestandteil der polizeilichen Arbeit. 
Die Landesverkehrsabteilung trägt 
maßgeblich dazu bei, die steirischen 
Straßen sicherer zu gestalten. Dieser 
Award gibt uns die Möglichkeit, die 
Leistungen unserer Bediensteten in 
diesem Bereich vor den Vorhang zu 
holen.“

Ebenfalls anwesend waren Landesrat 
Anton LANG, Dr. Maria KNAUER-
LUKAS und DI Robert RAST des 
Verkehrssicherheitsbeirates. Auch Mag. 
Dr. Angelika UNGER, Bezirkshauptfrau 
von Graz-Umgebung, und Mag. Hannes 
PEIßL, Bezirkshauptmann von Voitsberg, 
zählten zu den Ehrengästen.

– Harald SPECKMOSER
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Ausschreibung 

      zur Eisstocksport-Exekutiv-Landesmeisterschaft 2020 
      am 30. Jänner 2020 

Teilnahmeberechtigung: Mitglieder der PSV Graz, der PSV Leoben, des 
LPSV Steiermark, des BFA und der 
Justizanstalten sowie Ruhestandsbeamte 

Veranstalter und Durchführer: PSV Graz/Sektion Eis- und Stocksport

Ort:     Eishalle Frohnleiten 
     Sport- und Freizeitpark Frohnleiten 
     Grazer Str. 20, 8130 Frohnleiten 

Zeit:     Startnummernausgabe:  07:30 Uhr 
      Wettbewerbsbeginn:      08:00 Uhr 

Startgeld:    € 50,-- pro Mannschaft 

Austragungsmodus: Gruppe A:
 Max. 11 Mannschaften  

(lt. Platzierungen bei LM 2019) 
Gruppe B: 

 Restl. Mannschaften  
            Bei der Nennung den Gruppenwunsch angeben! 

Nennungen: Anmeldung an folgende E-Mail: 
rudolf.amon@polizei.gv.at

 Nennschluss: 22.01.2020 

Preisgestaltung: Pokale, Medaillen und Warenpreise 

Siegerehrung: Im Anschluss an die sportlichen Bewerbe in der Halle

Rückfragen und 
Infos zur Veranstaltung: Sektionsleiter Rudolf Amon: 0664/2010151  

Haftung:    Veranstalter und Durchführer übernehmen keine  
      wie immer geartete Haftung. 
      Die Teilnehmer starten auf eigene Gefahr. 

Sonderurlaub:   Nach erfolgter Rücksprache mit Herrn Landespolizeidirektor sind 
SU Ansuchen nach dem BDG – aus besonderem Anlass – zulässig. Die Genehmigung erfolgt im Rahmen der 
dienstlichen Möglichkeiten ausschließlich durch das jeweilige BPK/SPK bzw. die zuständige Organisationseinheit.

Oberst Manfred Pfennich, BA           Rudolf Amon 
                 Obmann       Sektionsleiter Eis- und Stocksport 

POLIZEIAKTIV
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SSG Polizei/Afritschgarten 
Graz ermittelte die  
Vereinsmeister
Nach dem Gewinn der Silbermedaille 
des Herrenteams der SSG Polizei/
Afritschgarten beim Sommercupfinale 
2019 am 26. September 2019 fand die 
Vereinsmeisterschaft der SSG Polizei/
Afritschgarten Graz statt. Durchgeführt 
wurde ein Herren- und Senioren-Ü60-
Bewerb.

Senioren-Ü60 
Vereinsmeisterschaft 2019 

Erstmals wurde 2019 eine Senioren-
Ü60-Vereinsmeisterschaft durchgeführt. 
Nach spannenden Vorrunden- und 
Semifinalspielen setzte sich Willi LINHARDT 
am 14. November 2019 im Afritschgarten 
gegen Hans ROBITSCH durch und ist somit 
Ü60-Vereinsmeister 2019.

Sensationell auch die Leistung unseres 
Sektionsurgesteines Karl LEITNER, der mit 
87 Jahren die Bronzemedaille holte. Den 
4. Platz sicherte sich Hans SEINER.

Herren Vereinsmeisterschaft 
2019

Bei den Herren qualifizierten sich aus der 
Vor- und Hoffnungsrunde 4 Stocksportler 
für das Semifinale, das am 21. November 
2019 im Afritschgarten durchgeführt 
wurde.

R. AMON – M. LADREITER 2 : 0 (18:6, 15:13)

P. SALFELLNER – G. PALMETSHOFER 2 : 0 (15:11, 15:11)

Finale:

Spiel um den 3. Platz:

Finaltag der Herren-Vereinsmeisterschaft 2019 am 1. Dezember 2019 im Afritschgarten: R. AMON, 
M. LADREITER, P. SALFELLNER und G. PALMETSHOFER (v. l.)

R. AMON – G. PALMETSHOFER 
2 : 0 (20:12, 18:8)
P. SALFELLNER – M. LADREITER 
0 : 2 (5:21, 9:17)

Am Sonntag, 1. Dezember 2019 fand 
im Afritschgarten das Finale der Herren-
Vereinsmeisterschaft 2019 als Matinee 
statt. Im Spiel um den 3. Platz setzte 
sich Patrick SALFELLNER gegen Günter 

PALMETSHOFER durch. Im anschließenden 
spannenden Finale setzte sich Rudi AMON 
gegen Michi LADREITER durch.
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Jugendschutz in der Steiermark
(unter Einbeziehung der mit 1. Jänner 2019 in Kraft tretenden) 
Steiermärkische Jugendgesetz-Novelle

Mit 1. Jänner 2019 trat die umfassende 
Steiermärkische Jugendgesetz-Novelle mit  
einer Reihe von Änderungen bzw. Neu-
heiten im Jugendschutz in Kraft, die dazu 
beitragen sollen, Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren und negativen Einflüssen zu 
schützen. Neben diesen Regelungen sind 
aber vor allem eine bewusste und verant-
wortungsvolle Erziehungsarbeit, die Vor-
bildwirkung der Erziehungsberechtigten 
und sonstiger Erwachsener, das Begleiten 
der eigenen Kinder während des Heran-
wachsens sowie die Unterstützung, die Ju-
gendlichen in ihrer Eigenverantwortung zu 
fördern, von grundlegender Bedeutung. 

Zu den wesentlichen Änderungen 
zählen:

1. Anhebung der Altersgrenzen 
beim „Rauchen“:

Das Rauchalter wurde vom vollendeten 
16. Lebensjahr auf das vollendete 18. Le-
bensjahr hinaufgesetzt und gilt nicht nur 
mehr für Tabakerzeugnisse, sondern auch 
für alle verwandten Erzeugnisse im Sinne 
der Begriffsbestimmungen des Tabak- und 
Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucher-
schutzgesetzes (somit auch E-Zigaretten, 
E-Shishas usw…………). 

Für rauchende Jugendliche, die mit Inkraft-
treten der Novelle am 1. Jänner 2019 be-
reits das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
gibt es keine Übergangs- bzw. Schonfrist!! 

Bei den vielzähligen Jugendschutzkontrol-
len der Polizei und Ordnungswache hat 
sich gezeigt, dass viele Jugendliche die 

neue Regelung nicht ernst nehmen und 
bewusst das Risiko eingehen, beim Rau-
chen „ertappt“ zu werden. 

Für alle Jugendliche, die sich bzgl. „Rau-
chen“ nicht an die gesetzlichen Bestim-
mungen halten, wird als Strafe eine „Ju-
gendschutz-Schulung“ ausgesprochen. 
Mit dieser Maßnahme wird versucht, den 
Jugendlichen zu zeigen, wie gefährlich 
das „Rauchen“ -insbesondere in jungen 
Jahren- ist. Die diesbezügliche Förderung 
der Eigenverantwortung von Jugendlichen 
steht an oberster Stelle.

2. Verlängerung der Ausgehzeiten 
für Jugendlichen: 

Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr darf 
man bis 23h und bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr bis 1h ausbleiben. Ab dem 16. 
Geburtstag gibt es unbeschränkte Aus-
gehzeiten. Auch wenn das Gesetz eine 
großzügige Zeitspanne vorgibt, haben die 
Eltern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
das diesbezügliche „letzte Wort“ und kön-
nen ihren Kindern vorgeben, wie lange sie 
wirklich -innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens- ausbleiben dürfen. 

3. Aufenthaltsverbote: 

Neue Aufenthaltsverbote gibt es dahinge-
hend, dass sich Jugendliche bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr nicht in Lokalen 
oder bei Veranstaltungen aufhalten dür-
fen, solange dort alkoholische Getränke 
ohne Mengenbegrenzung, zu einem min-
destens einmal zu entrichtenden Preis oder 
zu einem Preis ausgeschenkt werden, der 

um mehr als die Hälfte unter dem sonst 
üblichen Preis liegt (gemeint sind vor al-
lem 1-Euro-Parties, Flatrate-Parties, Pinkel-
Parties udgl., bei denen zu Billigstpreisen 
Alkohol ausgeschenkt wird).

4. Einschränkung des Konsums von 
nicht gebrannten alkoholischen 
Getränken für Jugendliche: 

Jugendlichen zwischen dem vollendeten 
16. und vollendeten 18. Lebensjahr dürfen 
alkoholische Getränke nur mehr in dem 
Ausmaß konsumieren, als dadurch keine 
wesentliche psychische oder physische Be-
einträchtigung vorliegt. Sollte eine augen-
scheinliche Beeinträchtigung vorliegen, 
kann die Polizei im Verdachtsfall Alkotests 
durchführen. Bei diesbezüglicher Verwei-
gerung erfolgt automatisch eine Anzeige!! 
Getränke mit gebranntem Alkohol (wie 
Wodka, Whiskey, Rum, Gin, Tequila, Ba-
cardi, Aperol und ähnliche Getränke) sind 
nach wie vor erst ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr erlaubt.

Es darf noch ein allgemeiner Appell an un-
sere Gesellschaft angebracht werden, den 
Themen „Alkohol“ und „Rauchen“ nicht 
so viel Platz zu geben, denn Jugendschutz 
ist auch eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, zu der alle beteiligten Sozialisations-
instanzen aufgerufen sind, ihren Beitrag 
zu leisten.
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